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Aufgrund des großen Ausbaupotenzials stellt der Ausbau der Windenergie im Regierungsbezirk Freiburg einen SchwerpunktAufgrund des großen Ausbaupotenzials stellt der Ausbau der Windenergie im Regierungsbezirk Freiburg einen Schwerpunkt
der Arbeit der Stabsstelle Windernergie, Energiewende und Klimaschutz dar.der Arbeit der Stabsstelle Windernergie, Energiewende und Klimaschutz dar.

Flächennutzungsplanung Windenergie
Zum Tätigkeitsfeld der Stabsstelle zählt die Information und Beratung von kommunalen Planungsträgern oder potenziellenZum Tätigkeitsfeld der Stabsstelle zählt die Information und Beratung von kommunalen Planungsträgern oder potenziellen
Investoren im Rahmen der Flächennutzungsplanung zur Windenergie.Investoren im Rahmen der Flächennutzungsplanung zur Windenergie.

Die Flächennutzungsplanung ermöglicht den Kommunen bzw. Verwaltungsgemeinschaften, die kommunale EntwicklungDie Flächennutzungsplanung ermöglicht den Kommunen bzw. Verwaltungsgemeinschaften, die kommunale Entwicklung
planerisch zu gestalten. Die Vorgaben der jeweiligen Regionalpläne sind dabei zu beachten. Die Detailtiefe ist bei derplanerisch zu gestalten. Die Vorgaben der jeweiligen Regionalpläne sind dabei zu beachten. Die Detailtiefe ist bei der
Flächennutzungsplanung deutlich höher als bei den Regionalplänen.Flächennutzungsplanung deutlich höher als bei den Regionalplänen.

Durch die Änderungen des Landesplanungsgesetzes vom 22. Mai 2012 sind die Ausschlussgebiete für Windenergieanlagen inDurch die Änderungen des Landesplanungsgesetzes vom 22. Mai 2012 sind die Ausschlussgebiete für Windenergieanlagen in
den Regionalplänen in Baden-Württemberg weggefallen. Dadurch kommt der Flächennutzungsplanung zur Windenergie eineden Regionalplänen in Baden-Württemberg weggefallen. Dadurch kommt der Flächennutzungsplanung zur Windenergie eine
lenkende Funktion zu.lenkende Funktion zu.

Denn auf Ebene der Flächennutzungsplanung ist es den Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften möglich, bestimmteDenn auf Ebene der Flächennutzungsplanung ist es den Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften möglich, bestimmte
Flächen für die Windenergie auszuweisen mit der Folge, dass - anders als bei der Regionalplanung - außerhalb dieserFlächen für die Windenergie auszuweisen mit der Folge, dass - anders als bei der Regionalplanung - außerhalb dieser
Flächen die Errichtung von Windenergieanlagen in der Regel ausgeschlossen ist (sog. Konzentrationszonenplanung).Flächen die Errichtung von Windenergieanlagen in der Regel ausgeschlossen ist (sog. Konzentrationszonenplanung).

Seit der Änderung des Landesplanungsgesetzes haben eine Vielzahl von Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften eineSeit der Änderung des Landesplanungsgesetzes haben eine Vielzahl von Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften eine
Flächennutzungsplanung zur Windenergie begonnen und teilweise bereits abgeschlossen. Es gibt auchFlächennutzungsplanung zur Windenergie begonnen und teilweise bereits abgeschlossen. Es gibt auch

http://rp.baden-wuerttemberg.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=195925&md5=6f9fd487cc10291a5fe82aeac5e960ffc06127a6&parameters%5B0%5D=eyJ3aWR0aCI6IjgwMG0iLCJoZWlnaHQiOiI2MDBtIiwiYm9keVRhZyI6Ijxib2R5&parameters%5B1%5D=IHN0eWxlPVwibWFyZ2luOjA7IGJhY2tncm91bmQ6I2ZmZjtcIj4iLCJ3cmFwIjoi&parameters%5B2%5D=PGEgaHJlZj1cImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTtcIj4gfCA8XC9hPiIsImNyb3Ai&parameters%5B3%5D=OiJ7XCJkZWZhdWx0XCI6e1wiY3JvcEFyZWFcIjp7XCJ4XCI6MCxcInlcIjowLFwi&parameters%5B4%5D=d2lkdGhcIjoxLFwiaGVpZ2h0XCI6MX0sXCJzZWxlY3RlZFJhdGlvXCI6XCJOYU5c&parameters%5B5%5D=IixcImZvY3VzQXJlYVwiOm51bGx9fSJ9
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Flächennutzungspläne zur Windenergie, die vor in Kraft treten der Änderung des Landesplanungsgesetzes bereitsFlächennutzungspläne zur Windenergie, die vor in Kraft treten der Änderung des Landesplanungsgesetzes bereits
rechtskräftig waren.rechtskräftig waren.

Immissionsschutzrechtliche Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen
Die Zuständigkeit zur Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb vonDie Zuständigkeit zur Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von
Windenergieanlagen liegt bei den Landratsämtern. Das Regierungspräsidium ist bei den immissionsschutzrechtlichenWindenergieanlagen liegt bei den Landratsämtern. Das Regierungspräsidium ist bei den immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Die Stabstelle Energiewende, Windenergie undGenehmigungsverfahren als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Die Stabstelle Energiewende, Windenergie und
Klimaschutz gibt gemäß Paragraph 26 Abs. 6 Klimaschutz-und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG) eine StellungnahmeKlimaschutz gibt gemäß Paragraph 26 Abs. 6 Klimaschutz-und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG) eine Stellungnahme
zu den Belangen des Klimaschutzes ab und koordiniert darüber hinaus hausintern die Stellungnahmen der anderen Trägerzu den Belangen des Klimaschutzes ab und koordiniert darüber hinaus hausintern die Stellungnahmen der anderen Träger
öffentlicher Belange. öffentlicher Belange. 

Weitere Informationen
Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-WürttembergKlimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg
Forum EnergiedialogForum Energiedialog
Weitere Informationen zur WindkraftWeitere Informationen zur Windkraft  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-bw/klimaschutz-und-klimawandelanpassungsgesetz-baden-wuerttemberg
https://www.energiedialog-bw.de
http://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/energie/windenergie/

